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Beratungsfolge Sitzungstermin 
 

Jugendhilfeausschuss 04.05.2011 
 
 
 

Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in Norderstedt (Richtlinie 2011) 
 
 
 
Sachverhalt 
Der Jugendhilfeausschuss hat am 28.10.2010 die Neufassung der Richtlinie zur Förderung 
der Jugendarbeit in Norderstedt (Richtlinie 2011) beschlossen. Die Verwaltung hat bei Be-
schlussfassung bereits darauf hingewiesen, dass das Land Schleswig-Holstein die sog. Feri-
enwerksrichtlinie überarbeitet u. sich daraus Änderungen für die städtische Jugendförder-
richtlinie ergeben können. Die Verwaltung ist nach dem Beschluss v. 28.10.2010 ermächtigt, 
die entsprechenden redaktionellen Anpassungen des Richtlinientextes vorzunehmen. 
 
Der Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Neufassung der Jugendferienwerks-
richtlinie am 18.04.2011 unterzeichnet. Die sich daraus ergebenden Änderungen im Ab-
schnitt 2.2 Ferienwerk Schleswig-Holstein sind vorgenommen worden. In dieser Fassung 
wird die Richtlinie dem Oberbürgermeister zur Ausfertigung vorgelegt. 
 
Die Förderung aus Landesmitteln beträgt weiterhin bis zu 10,00 € pro Tag u. Person.  
Der Kreis Segeberg erhält aus Landesmitteln auf der Grundlage der in den Jahren 2007 bis 
2009 tatsächlich verwendeten Landesmittel für das Jugendferienwerk eine Fördersumme in 
Höhe von 14.400 € pro Jahr. Der Anteil der Stadt Norderstedt beträgt 24 % = 3.456 € pro 
Jahr. 
 
Die Stadt erhöht den aus der Verteilung der Landesmittel ermittelten Zuschuss durch einen 
Zuschuss aus eigenen Jugendhilfemitteln in gleicher Höhe. 
 
Das Antrags- u. Bewilligungsverfahren (des Landes) ist weitgehend unverändert geblieben. 
Anspruchsberechtigt sind Familien mit Leistungsbezug nach SGB II, III od. XII u. neuerdings 
auch sog. Geringverdiener, wenn das Familieneinkommen 180 % der geltenden Sozialhilfe-
regelsätze nicht übersteigt. Die Eigenbeteiligung der Familie wurde auf 7,00 € pro Tag u. 
Kind festgelegt. 
 
Landesmittel für individuelle Ferien- u. Freizeitmaßnahmen der Familie werden nicht mehr 
zur Verfügung gestellt. Individuelle Maßnahmen werden nur selten nachgefragt. Der 
Schwerpunkt der Jugendarbeit liegt im Bereich Jugendferienwerk. 
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